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232. Anzahl und Wirkungsbereich der Studienprogrammleiterinnen und 
Studienprogrammleiter 
 
Das Rektorat hat nach Anhörung des Senats beschlossen: 
 
An der Universität Wien wird mit Wirkung vom 1. Oktober 2012 der Wirkungsbereich der 
derzeitigen Studienprogrammleiterinnen und Studienprogrammleiter 13 und 16 gemäß § 18 
Organisationsplan wie folgt neu festgelegt: 
 
13. Studienprogrammleiterin oder Studienprogrammleiter 

zuständig für Finno-Ugristik, Nederlandistik, Skandinavistik und Vergleichende 
Literaturwissenschaft 

16. Studienprogrammleiterin oder Studienprogrammleiter 
zuständig für Musikwissenschaft und Sprachwissenschaft 

48. Studienprogrammleiterin oder Studienprogrammleiter 
zuständig für Slawistik 

Die Vizerektorin: 
S c h n a b l  

  
 


